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Zulassungsbescheid 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

auf Ihren Antrag wird der Fernlehrgang 

Vorbereitung auf die Prüfung zum 1. juristischen 
Staatsexamen 
unter der Zulassungsnummer 5159825 zugelassen. 
 
Die Zulassung bezieht sich auf die Gesetze sowie Ausbildungs- und 
Prüfungsordnungen für Juristinnen und Juristen der einzelnen Bundes-
länder in der jeweils gültigen Fassung. Bitte informieren Sie uns bei Än-
derungen. Ggf. ist bei nicht unerheblichen Änderungen dieser Grundla-
gen oder der Lernmaterialien ein Antrag auf Zulassung wesentlicher 
Änderungen nach § 12 Absatz 1 Satz 2 FernUSG zu stellen. 
 
Bitte beachten Sie, im Informationsmaterial die Zulassungsnummer 
bzw. das Zulassungszeichen mit Zulassungsnummer zu überneh-
men. Die Zulassungsnummer ist der nachprüfbare Hinweis auf die 
erteilte Zulassung. 
Das hier nebenstehend abgebildete und von der 
Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) 
festgelegte Zulassungszeichen können Sie von unse-
rer Homepage www.zfu.de/zeichen.html herunterla-
den und bei der Werbung für diesen Fernlehrgang 
verwenden.  
Ich bitte Sie Änderungen, die für die Zulassung maß-
gebend sind, unverzüglich mitzuteilen. Dies gilt ins-
besondere für Änderungen des Lehrmaterials, der Ver-
tragsbedingungen sowie des Informationsmaterials, das der  
Werbung dient.  

 
Zulassungs-Nr.: 

 
5159825 

Fernlehrgang: Vorbereitung auf die Prüfung zum 1. juristi-
schen Staatsexamen 

Ihr Antrag auf: Zulassung eines Fernlehrgangs 
Ihr Antrag vom:           12. Februar 2025 

Akademie Kraatz GmbH 
Wilmersdorfer Straße 145 / 146 
10585 Berlin 
 

 Datum: 9. April 2025 

Bearbeiter/in: 
Herr Lau 

Telefon:  
+49 221 921207-0 
 
Email:  
poststelle@zfu.nrw.de 

Aktenzeichen: (603) 
1047 / 51598 / 36                              
(Aktenzeichen bei Antwort bitte angeben) 
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Seite 2 von 2 Hinweise 
Es können nachträglich Auflagen erteilt werden. Die Zulassung kann wi-
derrufen werden. Die für die Prüfung und Zulassung maßgeblichen Fern-
lehrgangsdaten können der beigefügten Kurzbeschreibung entnommen 
werden. Kurzbeschreibungen werden anfragenden Interessenten und 
Dienststellen (z.B. Ausbildungsförderungsämtern) zur Verfügung gestellt. 
 
Rechtsgrundlagen 
Zulassung: 
§ 12 Absatz 1 Satz 1 Fernunterrichtsschutzgesetz (FernUSG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 4. Dezember 2000 (BGBI. I S. 1670), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Dezember 2020 (BGBl. 
I S. 2702) und Artikel 2 Absatz 2 Nr. 1 des Staatsvertrages über das Fern-
unterrichtswesen vom 16. Februar 1978 (GV. NRW. 1979 S. 102, 232), 
geändert durch Staatsvertrag vom 4. Dezember 1991 (GV. NRW. 1992 
S. 275; 1994 S. 76) 
Auflagen: 
§ 12 Abs. 4 FernUSG 
Rücknahme/Widerruf der Zulassung: 
§ 14 Abs. 1 und 2 FernUSG 
Änderungen: 
§ 12 Absatz 4 Satz 3, 20 FernUSG 
Zulassungsnummer: 
§ 16 Absatz 1 Satz 2 FernUSG in Verbindung mit Artikel 246a § 1 Absatz 1 
Satz 1 Nr. 1 EGBGB 
 
Rechtsmittelbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Be-
kanntgabe Klage erhoben werden. Die Klage ist schriftlich oder zur Nie-
derschrift der Urkundsbeamtin oder des Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle zu erheben beim Verwaltungsgericht Berlin, Kirchstraße 7, 10557 
Berlin. Die Klage ist zu richten gegen das Land Nordrhein-Westfalen, ver-
treten durch die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht, diese vertreten 
durch den Leiter. Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maß-
gabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr mit der Jus-
tiz im Lande Berlin vom 27. Dezember 2006, GVBl. S. 1183, in der Fas-
sung der Zweiten Änderungsverordnung vom 9. Dezember 2009, GVBl. S. 
881, erhoben werden. Falls die Frist durch das Verschulden eines von 
Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde dessen Ver-
schulden Ihnen zugerechnet werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
gez. Al-Khatib 
 
Dieser Bescheid ist mittels automatischer Einrichtungen erstellt und ohne 
Unterschrift wirksam. 
 
Anlage: 
Kurzbeschreibung des Fernlehrgangs 
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Vorbereitung auf die Prüfung zum 1. juristischen Staatsexamen

Institut: 
Akademie Kraatz GmbH 
Wilmersdorfer Straße 145 / 146 
10585 Berlin 
 

 

 
Tel.: +4930 756 573 97 
Fax: - 
info@akademie-kraatz.de 
https://akademie-kraatz.de/ 

Lehrgangsziel: 
Vermittlung von theoretischen Kenntnissen in den Prüfungsfächern Zivilrecht, Öffentliches Recht und 
Strafrecht zur Vorbereitung auf das erste juristische Staatsexamen 

Abschluss: 
institutsinterne Prüfung 

Teilnahmevoraussetzungen: 
Immatrikulation im Studiengang Rechtswissenschaften, mindestens im 1. Semester, bis zum 
Abschluss des ersten juristischen Staatsexamens, Studium in einem anderen Fach mit dem 
Nebenfach Rechtswissenschaften, Studium in einem anderen Fach mit erkennbarem Bezug zu 
rechtlichen Themen; Technische Voraussetzungen: Endgerät mit Internetzugang 

Prüfungsvoraussetzungen: 
Nachweis ausreichender Vorbereitung 

Lehrgangsinhalte: 
1. Aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch - a. Allgemeiner Teil, b. Recht der Schuldverhältnisse, c. 
Sachenrecht, d. Familienrecht, e. Erbrecht| 2. Aus dem Handelsrecht | 3. Aus dem Gesellschaftsrecht 
| 4. Aus dem Strafrecht - a. Allgemeiner Teil, b. Besonderer Teil: Eigentumsdelikte wie Diebstahl, 
Raub, räuberische Erpressung, Aussagedelikte, Straftaten gegen das Leben, Straftaten gegen die 
körperliche Unversehrtheit, Straftaten gegen das Vermögen wie Betrug und Untreue, 
Urkundendelikte, Brandstiftungsdelikte | 5. Aus dem Öffentlichen Recht - a. Staatsrecht, b. 
Allgemeines Verwaltungsrecht einschließlich der Grundzüge des Verwaltungsvollstreckungsrechtes, 
c. Besonderes Verwaltungsrecht: Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, Versammlungsrecht, 
Bauordnungsrecht, Bauplanungsrecht, Kommunalrecht | 6. Europarechtliche Bezüge | 7. Aus dem 
Verfahrensrecht in Grundzügen - a. Zivilprozessrecht, b. Strafverfahrensrecht, c. 
Verwaltungsprozessrecht 

Art und Umfang des Lehrmaterials: 
Videos auf einer digitalen Lernplattform, Zusatzmaterial in Form von PDF-Dokumenten, 
Lernerfolgskontrollen 

Lehrgangsdauer: 619  Zeitstunden (12 Monate) 
Selbstlernphasen: 619  Zeitstunden (ca. 12 wöchentlich) 
Präsenzphasen: 0 Unterrichtsstunden à 45 Minuten 

Begleitender Unterricht / Präsenz: 
fakultative Präsenzmaßnahmen werden als Einzel- oder Gruppenunterricht angeboten 

Teilnahmekosten: 
Lehrgangskosten: 480,00 € (12 Rate/n à 40,00 €) 
Prüfungskosten: 0,00 €  
Zusätzlich erforderliches Material: 0,00 €  

Gesamtkosten: 480,00 €  
Fakultative Seminarkosten: 0,00 €  
Sonstige, empfohlene Materialien: 0,00 €  

Ergänzende Information: 
- 

http://www.zfu.de/
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